
293 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (133 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungs­
strafgesetz geändert wird (Verwaltungsstrafge-

setz-Novelle 1987) 

Als wesentliche Zielsetzungen des Gesetzentwur­
fes nennt die Regierungsvorlage Maßnahmen zur 
Zurückdrängung von Freiheitsstrafe!)., die Abschaf~ 
fung des Hausarrestes als Strafmittel, Einführung 
von Regelungen über die Ausstattung von Haftlo­
kaien, die Regelung des Kontaktes Festgenomme­
ner mit der Außenwelt, Aufhebung rechtsunrichti­
ger Bescheide, Neuregelung des Strafvollzuges, 
Zulässigkeit von Strafverfügungen gegen Jugendli­
che und die Beschränkung der Zulässigkeit von 
Freiheitsstrafen und des Vollzuges von Ersatzfrei­
heitsstrafen bei Jugendlichen .. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage erst­
malig am 16. Juni 1987 in Verhandlung gezogen 
und zur Vorbehandlung .einen Unterausschuß ein­
gesetzt, dem von der Sozialistischen Partei Öster­
reichs die Abgeordneten EI m eck e r, Dr. G r a -
dis c h n i k, lng. Hob I, Dr. R i e der, von der 
Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten Dr. 
Er mac 0 r a, Dr. G r a f f, Dr. K hol,' Pis chi, 
von der Freiheitlichen Partei der Abgeordnete Dr. 
Fis ehe n s chi a ger und von den Grünen der 
Abgeordnete Mag. Ge y e r angehörten. 

Der Unterausschuß hat den Gesetzentwurf am 
8. Oktober 1987 der Vorbehandlung unterzogen. 

Am 14. Oktober 1987 hat der Obmannstellver­
treter des Unterausschusses Abgeordneter Dr. 
K hol dem Verfassungsausschuß berichtet. In der 
Debatte ergriffen die Abgeordneten Dr. B I e n k, 
Mag. G e y e r, .Dr. Er mac 0 r a, Dr. Fr i -

I S ehe n s chi a ger und Dr. K h 0 r sowie Bun­
desminister Dr. Lös c h n a k das Wort. 

Bei der Abstimmung hat der Verfassungsaus­
'schuß mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzentwurfes in 

der von den Abgeordneten Dr. K hol und Dr. 
R i e der vorgeschlagenen Fassung zu empfehlen. 

Ferner hat der Ausschuß einen von den Abgeord­
. neten Dr. Kh 0 I und Dr. R i e der eingebrach­

ten Entschließungsantrag einstimmig angenommen. 

Weiters hat der Verfassungsausschuß folgende 
Feststellungen getroffen: 

Zu Art. I Z 4 (§ 20): 

Der Ausschuß war der Auffassung, daß für 
Jugendliche eine leichtere Bestrafung ermöglicht . 
werden sollte. Es wurde deshalb vorgesehen, daß 
bei Jugendlichen unabhängig davon, ob Milde­
rungsgründe vorliegen, die Mindeststrafe bis zur 
Hälfte unterschritten werden kann. 

Zu Art. I Z 7 (§ 31 Abs. 3): 

Durch die hier vorgenommene geringfügige 
Änderung soll klargestellt werden, daß die Zeit des 
Verfahrens vor dem Verfassungs- oder Verwal­
tungsgerichtshof auch nicht in die Strafbarkeitsver­
jährung einzurechnen ist. 

Zu Art. I Z 7 a (§ 36 Abs.l erster Satz): 

Durch die Neuformulierung des ersten Satzes 
wurde eine Regelung geschaffen, die den Anforde­
rungen d~s Art. 6 der Europäischen Menschen­
rechtskonvention entspricht. Im übrigen sieht sich, 
der Ausschuß im Zusammenhang mit § 36 VStG 
veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß derzeit eine 
weitere Novelle zum VStG in Ausarbeitung ist, 
deren Ziel eine vollständige Anpassung an die 
Europäische Menschenrechtskonvention und an 
das ,derzeit in parlamentarischer Behandlung ste­
hende Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der 
persönlichen Freiheit ist. 

Zu Art. I Z 9 (§ 36 Abs. 3 und 4): 

Nach Auffassung des Al\sschusses sollte eme 
Verständigung nicht bloß der Angehörigen, son-
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2 293 der Beilagen 

dern auch anderer Vertrauenspersonen zulässig 
sein. Der Abs. 3 wurde dementsprechend ergänzt. 
Auch eine Belehrung über dieses Recht erweist sich 
nach Auffassung des Ausschusses als zweckmäßig. 
Im übrigen sei festgehalten, daß unter dem Begriff 
"Verwaltungsstrafbehörde" nicht bloß die Behörde 
im rechtlichen Sinne zu verstehen ist, sondern auch 
jene Organe, die für sie tätig werden, sodaß eine 
Verständigungspflicht beispielsweise auch die Gen­
darmeriebeamten eines Gendarmeriepostens treffen 
kann. 

Zu Art. I Z 12 (§ 49 a): 

Im § 49 a Abs. 9 wurde die Formulierung verein­
facht. Außerdem wurde der § 50 Abs. 7 dieser Neu­
fassung angepaßt. 

Der Ausschuß geht davon aus, daß die Behörden 
von der Anonymverfügung in ganz Österreich in 
allen jenen Fällen Gebrauch machen, wo immer 
dies im Sinne des § 49 a und der entsprechenden 
Verordnungen zulässig ist. Sollte dies nicht der Fall 
sein, so wäre eine Novellierung des Verwaltungs­

. strafgesetzes im Sinne der Begründung emes 
Rechtsanspruches ins Auge zu fassen. . 

Zu Art. I Z 13 (§ 51 Abs.5): 

Der Ausschuß hat davon Kenntnis genommen, 
daß die derzeitige Regelung des § 51 Abs. 5 VStG 
in der Praxis zu Schwierigkeiten fQhren kann. Im 
Hinblick auf den Umstand, daß das VStG im 
Zusammenhang mit der Einführung unabhängiger 
Verwaltungsstrafbehörden neuerlich angepaßt wer­
den muß, sah der Ausschuß jedoch von einer Ände­
rung des § 51 Abs. 5 ab. 

Dr. Stippe! 

Berichterstatter 

Zu Art. I Z 14 (§§ 52 a ff.): 

Der Abs. 1 des § 52 a wurde durch den im Ent­
wurf enthaltenen Satz des Abs. 3 ergänzt. Dadurch 
soll klargestellt werden, daß sich der mangelnde 
Anspruch auf Ausübung des Rechtes nur auf die in 
Abs. 1 umschriebene Ermächtigung der Behörden 

bezieht. \ .. ' 

Zu § 53 c Abs. 3 ist zu bemerken, daß die Uber­
wachung des Briefverkehrs von Häftlingen: grund­
sätzlich nur dem Zwecke dient, um die Vorberei­
tung oder Weiterführun:g strafbarer Handlungen 
oder deren Verschleierung zu verhindern. 

Zum Abs. 6 des § 53 eist festzuhalten, daß ober­
ste Behörden hinsichtlich der Hafträume der 
Bezirksverwaltungsbehörden die Landesregierun­
gen sind; hinsichtlich jener der Bundespolizeibe­
hörden ist der Bundesminister für Inneres oberste 
Behörde. 

Zu Art. I Z 18 (§ 59): 

Im § 59 Abs. i wurde eine Regelung getroffen, 
die im Interesse eines Jugendlichen die Beiziehung 
bestimmter außenstehender Personen bei Befragun­
gen und Vernehmungen. vorsieht. Es wurde die 
Vorlage ferner dadurch ergänzt, daß im Abs. 4 eine 
Belehrungspflicht vorgesehen wurde. 

Der. Verfassungsausschuß stellt rorpit den 
An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t -
W U r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

2. die beigedruckte Entschließung annehmen. 

Wien, 1987 10 14 

Dr. Schranz 

Obmann 
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293 der Beilagen 3 

'Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
das Verwaltungs strafgesetz geändert wird 

(V erwaltungsstrafgesetz-Novelle 1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Verwaltungs strafgesetz, BGBI. Nr. 172/ 
1950, zuletzt geändert dl,lrch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 295/1985, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,§ 5. (1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über 
das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt 
zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässig­
keit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder 
bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weite­
res anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Ver­
waltungsübertretung !;ler Eintritt eines Schadens 
oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht 

,glaubhaft macht, daß ihn an der Verletzung der 
Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft." 

2. Die §§ 10 bis 14 lauten: 

"S t r a fe n 

§ 10. Strafart und Strafsatz richten sich nach den 
Verwaltungsvorschriften, soweit in diesem Gesetz 
nicht anderes bestimmt ist. 

Ver h ä n gun gei n e r F r e i h e i t s st r a f e 

§ 11. Eine Freiheitsstrafe darf nur verhängt wer­
den, wenn dies notwendig ist, um den Täter von 
weiteren Verwaltungsübertretungen gleicher Art 
abzuhalten. 

§ 12. (1) Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 
beträgt zwölf Stunden. Eine Freiheitsstrafe von 
mehr als zwei Wochen darf nur verhä'ngt werden; 
wenn dies wegen besonderer Erschwerungsgründe 
geboten ist. Eine längere als eine sechswöchige 
Freiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 

(2) Darf nach § 11 eine Freiheitsstrafe nicht ver~ 
hängt werden, so ist die für die Tat neben der Frei­
heitsstrafe angedrohte Geldstrafe zu verhängen. Ist 
eine solche nicht vorgesehen, so ist eine Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu verhängen. 

V.e rh ä n gun gei n erG eId s t r a f e 

§ 13. Abgesehen von Organstrafverfügungen ist 
mindestens eine Geldstrafe von 100 S zu verhän­
gen. 

§ 14. (1) Geldstrafen dürfen nur insoweit 
zwangsweise eingebracht werden, als dadurch 
weder der notwendige Unterhalt des Bestraften 
und derjenigen, zu deren Unterhalt ihn das Gesetz 
verpflichtet, noch die Erfüllung der Pflicht, den 
Schaden gutzumachen, gefährdet wird'. 

(2) Mit dem Tode d~s Bestraften erlischt die 
Vollstreckbarkeit der Geldstrafe." 

3. § 16 lautet: 

"E r s atz f r e i h e i t s s t r a f e 

§ 16. (1) Wird eine Geldstrafe verhängt, so ist 
zugleich für den Fall ihrer Uneinbringlichkeit eine 
Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen. 

(2) Die Ersatzfreiheitsstrafe darf das Höchstmaß 
der für die Verwaltungsübertretung angedrohten 
Freiheitsstrafe und, wenn keine Freiheitsstrafe 
angedroht und nicht anderes bestimmt. ist, zwei 
Wochen nicht übersteigen. Eine Ersatzfreiheits­
strafe von mehr als sechs Wochen ist nicht zulässig. 
Sie ist ohne Bedachtnahme auf § 12 nach den 
Regeln der Strafbemessung festzusetzen." 

4. § 20'lautet:' 

,,A u ß e r 0 r den t I ich e M i I der u n g der 
Strafe 

§ 20. Überwiegen die Milderungsgründe die 
Erschwerungsgründe beträchtlich oder ist der' 
Beschuldigte ein Jugendlicher, so kann die Min­
deststrafe bis zur Hälfte unterschritten werden." 

293 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 293 der Beilagen 

5. § 24 lautet: 

,,§ 24. Soweit sich aus diesem Gesetz nicht ande­
res ergibt, gilt das Allgemeine V erwaltungsverfah­
rens gesetz auch im Verwaltungsstrafverfahren. Die 
§§ 2, 3, 4, 11, 12, 41, 42, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 
Abs. 2, 68 Abs. 2 und 3, 73, 75, 78, 79 und 80 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
im Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden." 

6. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
gelten, wenn sie jemanden vorführen und dabei die 
Grenzen des Sprengels ihrer Behörde überschrei­
ten, bei dieser Amtshandlung als Organe der sach­
lich und örtlich zuständigen Behörde." 

7. § 31 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sind seit dem im Abs. 2 bezeichneten Zeit­
punkt drei Jahre vergangen, so darf ein Strafer­
kenntnis nicht mehr gefällt werden. Eine Strafe 
darf n,icht mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Verhängung dr,ei Jahre vergangen 
sind. Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfas­
sungsgerichtshof oder vor dem V erw~ltungsge­

'richtshof sowie Zeiten, während derer die Strafvoll­
streckung unzulässig, ausgesetzt, aufgeschoben' 
oder unterbrochen war, sind nicht einzurechnen." 

7 a. § 36 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,(1) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
nächsten sachlich zuständigen Behörde zu überge­
ben, oder aber, wenn der Grund der Festnehmung 
schon vorher wegfällt, freizulassen; er ist ehestens, 
womöglich bei seiner Festnehmung, in einer ihm 
verständlichen Sprache. über die Gründe seiner 
Festnehmung und die gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen 'zu unterrichten." 

8. § 36 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bei der Festnehmung und Vorführung sind 
Person und Ehre des Festgenommenen möglichst 
zu schonen. Für die Verwahrung gilt § 53 c Abs. 1 
und 2 sinngemäß; das Erfordernis genügenden 
Tageslichtes kann jedoch entfallen, sofern ausrei­
chen1e künstliche Beleuchtung vorhanden ist." 

9. Dem § 36 werden als Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Dem Festgenommenen ist ohne unnötigen 
Aufschub zu gestatten, einen Angehörigen, eine 
sonstige Person seines Vertrauens oder einen 
Rechtsbeistand zu verständigen; über dieses Recht 
ist der Festgenommene! zu belehren. Bestehen 
gegen eine Verständigung durch den Festgenom­
menen selbst Bedenken, so hat die Verwaltungs­
strafbehörde die Verständigung vorzunehmen. 

(4) Für Zwecke des Verwaltungsstrafverfahrens 
Verwahrte dürfen von ihren Angehörigen, Rechts­
beiständen oder den diplomatischen oder konsula­
rischen Vertretern ihres Heimatstaates besucht 
werden. Für den Brief- und Besuchsverkehr gilt 
§ 53 c Abs. 3 his 5 sinngemäß." 

10. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wird die Einstellung verfügt, so genügt ein 
Aktenvermerk mit Begründung, es sei denn, daß 
einer Partei Berufung gegen die F;instellung zusteht 
oder die Erlassung eines Bescheides aus a'nderen 
Gründen notwendig ist. Die Einstellung ist, soweit 
sie nicht bescheidmäßig erfolgt, dem ~eschuldigten 
mitzuteilen, wenn er nach dem InhaJt der Akten 
von dem gegen ihn gerichteten Verdacht wußte." 

11. § 47 Abs. 1 lautet: 

,,§ 47. (1) Wird von einem Gericht, einer Ver­
waltungsbehörde, einem, Organ der öffentlichen 

. Aufsicht oder einer Militärwache auf Grund eige­
ner dienstlicher Wahrnehmung oder eines vor 
ihnen abgelegten Geständnisses' eine Verwaltungs­
übertretung 'angezeigt oder eine Verwaltungsüber­
tretung auf Grund automatischer Überwachung 
festgestellt, so kann die Behörde ohne weiteres 
Verfahren durch Strafverfügung eine Geldstrafe bis 
zu 3 000 S festsetzen. In der Strafverfügung kann 
auch auf den Verfall beschlagnahmter Gegenstände 
oder ihres Erlöses erkannt werden, wenn der Wert 
der beschlagnahmten Sachen 1 ODDS nicht über­
steigt." 

12. Nach § 49 wird folgender § 49 a eingefügt: 

,,A non y mv e r füg u n g 

§ 49 a. (1) Die Behörde kann, soweit die Verwal­
tungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch 
Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung ein­
zelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen 
bestimmen, für die sie durch Anonymverfügung 
eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im vor­
hinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 1 000 S vor­
schreiben darf. 

(2) Hat die Behörde durch Verordnung gemäß 
Abs. 1 eine Geldstrafe im vorhinein festgesetzt, so 
kann sie von der Ausforschung des unbekannten 
Täters (§ 34) vorerst Abstand nehmen und die 
Geldstrafe ohne Festsetzung einer Ersatzstrafe 
durch Anonymverfügung vorschreiben, wenn 

1. die Anzeige auf der dienstlichen Wahrneh­
mung eines Organs der öffentlichen Aufsicht 
oder auf automatischer Überwachung beruht 
und 

2. sowohl das Ausmaß der mit der Tat verbun­
denen Schädigung oder Gefährdung derjeni­
gen Interessen, deren Schutz die Strafdro­
hung dient, als auch die nachteiligen Folgen, 
welche die Tat sonst nach sich gezogen hat, 
keine . Bedachtnahme auf die Person des 
Täters erfordern. 

(3) In der Anonymverfügung müssen angegeben 
sem: 

1. die Behörde, die sie erläßt, und das Datum 
der Ausfertigung; 
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2. die Tat, die als erwiesen angenommen ist, fer­
ner di.~ Zeit und der Ort ihrer' Begehung; 

3. die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat 
verletzt worden ist; 

4. die verhängte Strafe und die angewendete 
Gesetzesbestimmung ; 

5. die Belehrung über die im Abs. 6 getroffene 
Regelung. ". 

(4) Der Anonymverfügung ist ein zur postali­
schen Einzahlung des" Strafbetrages geeigneter 
Beleg beizugeben. § 50 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(5) Die Anonymverfügung ist einer Person zuzu­
stellen, von der die Behörde mit Grund a~nehmen 
kann, daß sie oder ein für sie gemäß § 9 verant­
wortliches Organ den Täter kennt oder leicht fest­
stellen kann. 

(6) Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungs­
handlung. Gegen sie ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Sie wird gegenstandslos, wenn nicht binnen vier 
Wochen nach Ausfertigung, die Einzahlung des 
Strafbetrages mittels Beleges' (Abs, 4) erfolgt. Ist die 
Anonymverfügung gegenstandslos geworden, so 
hat die Behörde gemäß § 34 vorzugehen. 

(7) Wird der Strafbetrag mittels Beleg (Abs.4) 
fristgerecht eingezahlt, so hat die Behörde von der 
Atisforschung des unbekannten Täters endgültig 
Abstand zu nehmen und jede Verfolgungshandlung 
zu unterlassen. 

(8) Die Anonymverfügung darf weder in amtli­
chen Auskünften erwähnt noch bei der Strafbemes­
sung im Verwaltungsstrafverfahren berücksichtigt 
werden. Jede über Abs. 5 und 6 hinausgehende 
Verknüpfung von Daten mit jenen einer Anonym­
verfügung im automationsunterstützten Datenver­
kehr ist unzulässig. Die Daten ~iner solchen Ano­
nymverfügung sind spätestens sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, in dem sie gegenstandslos gewor­
den oder die Einzahlung des StFafbetrages erfolgt 
ist, physisch zu löschen. 

(9) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der im 
Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht mittels Beleges 
(Abs.4) bezahlt und weist der Beschuldigte die 
Zahlung im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens" 
nach, so ist der Strafbetrag zurückzuzahlen oder 
anzurechnen. " 

12 a. § 50 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wird der Strafbetrag nach Ablauf der im 
Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht mittels Beleges 
(Abs.2) bezahlt und weist der Beschuldigte die 
Zahlung im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens 
nach, so ist der Strafbetrag zurückzuzahlen oder 
anzurechnen." 

13. Dem § 51 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Ein festgenommener Beschuldigter kann 
während seiner Verwahrung einen Berufungsver­
zicht (§ 63 Abi;. 4 A VG 1950) nicht wirksam abge­
ben." 

14. Nach § 52 wird anstelle der §§ 53 und 54 ein-
gefügt: " 

, 
,,§ 52 a. (1) Von Amts wegen kann ein "rechts­

kräftiger Bescheid, durch den zum Nachteil des 
Bestraften das Gesetz offenkundig verletzt worden 
ist, von der Behörde, die ihn erlassen hat, oder von 
der Berufu"ngsbehörde aufgehoben oder abgeändert 
werden. Auf die Ausübung dieses Rechtes hat nie­
mand einen Anspruch. 

(2) Die Folgen der Bestrafung sind wiedergutzu­
machen. Soweit dies nicht möglich ist, ist gemäß 
dem Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz, BGBI. 
Nr. 270/1969, zu entschädigen. 

III. TEIL 

Strafvollstreckung 

Vollzug von Freiheitsstrafen 

§ 53. (1) Die Freiheitsstrafe ist im Haftqum der 
Behörde zu vollziehen, die in erster Instanz ent­
schieden hat oder der der Strafvollzug gemäß 
§ 29 a übertragen worden ist. Können diese B~hör­
den die Strafe nicht vollziehen oder verlangt es der 
Bestrafte, so ist die dem ständigen Aufenthalt des 
Bestraften nächstgelegene Bezirksverwaltungsbe­
hörde oder Bundespolizeibehörde um den Straf­
vollzug zu ersuchen, wenn sie über einen Haftraum 
verfügt. Kann auch diese Behörde die Strafe nicht 
vollziehen, so ist der Leiter des gerichtlichen 
Gefangenenhauses, in dessen Sprengel der Bestrafte 
seinen stä"ndigen Aufenthalt hat, um den Strafvoll­
zug zu ersuchen. Dieser hat dem Ersuchen zu ent­
sprechen, soweit dies ohne Beeinträchtigung ande­
rer gesetzlicher Aufgaben möglich ist. 

(2) In unmittelbarem Anschluß an eine gerichtli:" 
che Freiheitsstrafe darf die von der Verwaltungsbe­
hörde verhängte Freiheitsstrafe auch sonst im 
gerichtlichen Gefangenenhaus, mit Zustimmung 
des Bestraften auch in einer Strafvollzugsanstalt, 
vollzogen werden. 

Zuständige Behörde 

§ 53 a. Alle Anordnungen und Entscheidungen 
im Zusammenhang mit dem Vollzug der Freiheits­
strafe obliegen bis zum Strafantritt der Behörde, 
die in erster Instanz entschieden hat oder der der 
Strafvollzug gemäß § 29 a übertragen worden ist. 
Mit Strafantritt stehen diese Anordnungen und 
Entscheidungen, soweit nicht das Vollzugsgericht 
zuständig ist, der Verwaltungs behörde zu, der 
gemäß § 53 der Strafvollzug obliegt (Strafvollzugs-
behörde). " 

Einleitung des Vollzuges von Frei-
heitsstrafen 

§ 53 b. (1) Ein Bestrafter auf freiem Fuß, der die 
Strafe nicht sofort antritt, ist aufzufordern, die 
Freiheitsstrafe binnen einer bestimmten angemesse­
nen Frist anzutreten. 
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(2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung zum 
Strafantritt nicht nach, so ist er zwangsweise vorzu­
führen. Dies ist ohne vorherige Aufforderung 
sofort zu veranlassen, wenn die begründete Sorge 
besteht, daß er sich durch Flucht dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe entziehen werde. Solange eine sol­
che Sorge nicht besteht, ist mit dem Vollzug bis zur 
Erledigung einer vor dem Verfassungsgerichtshof 
oder dem Verwaltungs gerichtshof in der Sache 
anhängigen Beschwerde zuzuwarten. 

Durchführung des Strafvollzuges 

§ 53 c. (1) Häftlinge dürfen ihre eigene Kleidung 
tragen und sich, ohne dazu verpflichtet zu sein, 
angemessen beschäftigen. Sie dürfen sich selbst ver­
köstigen, wenn dies nach den verfügbaren Einrich­
tungen weder die Aufsicht und Ordnung beein­
trächtigt noch unverhältnismäßigen Verwaltungs­
mehraufwand verursacht. Sie sind tunliehst von 
Häftlingen, die nach anderen Bestimmungen als 
nach diesem Bundesgesetz angehalten werden, 
männliche Häftlinge jedenfalls von weiblichen 
Häftlingen, getrennt zu halten. 

(2) Häftlinge sind in einfach und zweckmäßig 
eingerichteten Räumen'· mit ausreichendem Luft­
raum und genügend Tageslicht unterzubringen. 
Die Hafträume sind gut zu lüften und in der kalten 
Jahreszeit entsprechend zu heizen. Bei Dunkelheit 
sind sie außerhalb der Zeit der Nachtruhe so zu 
beleuchten, daß die Häftlinge ohne Gefährdung 
des Augenlichtes lesen und arbeiten können. Es ist 
dafür zu sorgen, daß die Häftlinge Vorfälle, die 
das unverzügliche Einschreiten eines Aufsichtsor­
gans erforderlich machen könnten, diesem jederzeit 
zur Kenntnis bringen können. 

(3) Ihr Briefverkehr darf nicht beschränkt, son­
dern nur durch Stichproben überwacht werden. 
Schriftstücke, die .offenbar der Vorbereitung oder 
Weiterführung strafbarer Handlungen oder deren 
Verschleierung· dienen, sind zurückzuhalten. Geld­
oder Paketsendungen sind frei. Pakete sind in 
Gegenwart des Häftlings zu öffnen. Sachen, die die 
Sicherheit und Ordnung gefährden können, sind 
ihm jedoch erst bei der Entl~ssung auszufolgen, 
sofern sie nicht wegen ihrer Beschaffenheit vernich­
tet werden müssen. 

(4) Häftlinge dürfen innerhalb der Amtsstunden 
Besuche empfangen, sow~it dies unter Berücksichti­
gung der erforderlichen Überwachung ohne 
Gefährdung der Sicherheit und Ordnung sowie 
ohne Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich 
1st: 

(5) Der Brief- und Besuchsverkehr von Häftlin­
gen mit inländischen Behörden und Rechtsbeistän­
den sowie mit Organen, die durch für Österreich 
verbindliche internationale Übereinkommen zum 
Schutz der Menschenrechte eingerichtet sind, darf 
weder beschränkt noch inhaltlich ·überwacht wer­
den. Das gleiche gilt für den Verkehr ausländischer 

Häftlinge mit diplomatischen und konsularischen 
Vertretern ihres Heimatstaates. 

(6) Die obersten Behörden haben für den Straf­
vollzug in den Hafträumen der Bezirksverwal­
tungsbehörden oder Bundespolizeibehörden eine 
Hausordnung zu erlassen. Darin sind die Rechte 
und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie 
unter sinngemäßer Berücksichtigung der sich aus 
dem Strafvollzugs gesetz ergebenden Grundsätze 
des Strafvollzuges und der räumlichen und perso­
nellen Gegebenheiten zu regeln. 

Vollzug in gerichtlichen Gefange­
nenhäusern und Strafvollzugsan­

stalten 

§ 53 d. (1) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes 
bestimmt ist, sind auf den Vollzug von Freiheits­
strafen in gerichtlichen Gefangenenhäusern oder 
Strafvollzugsanstalten die Bestimmungen des Straf­
vollzugsgesetzes über den Vollzug von Freiheits­
strafen, deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt, 
mit Ausnahme der §§ 31 Abs. 2,32 Abs. 5, 6 und 7, 
-45 Abs. 1, 54 Abs. 4, 115, 127, 128, 132 Abs. 4 und 
149 Abs. 1 und 4 sinngemäß anzuwenden, soweit 
dies nicht zu Anlaß und Dauer der von der Verwal­
tungsbehörde verhängten Freiheitsstrafe außer Ver­
hältnis steht. Die Entscheidungen des V ollzugsge­
richtes stehen dem Einzelrichter zu. 

(2) Soweit Häftlinge eine Arbeitsvergütung zu 
erhalten haben, ist sie ihnen zur Gänze als Haus­
geld (§ 54 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes) gutzu­
schreiben. 

(3) Wird eine Freiheitsstrafe nach § 53 Abs. 2 in 
einer Strafvollzugsanstalt vollzogen, so bleiben die 
im Strafvollzug gewährten Vergünstigungen und 
Lockerungen auch für den Vollzug der durch eine 
Verwaltungs behörde verhängten Freiheitsstrafe 
aufrecht. 

Vollzug von Freiheitsstrafen an 
Jugendlichen 

§ 53 e. (1) Jugendliche Häftlinge sind von 
Erwachsenen zu trennen. 

(2) Auf den Strafvollzug an Jugendlichen in 
gerichtlichen Gefangenenhäusern oder Strafvoll­
zugsanstalten sind die Bestimmungen des Jugend­
gerichtsgesetzes 1961 über den Jugendstrafvollzug 
sinngemäß anzuwenden. 

Unzulässigkeit des Vollzuges von 
Freiheitsstrafen 

§ 54. (1) An geisteskranken oder körperlich 
schwer kranken Personen und an Jugendlichen 
unter 16 Jahren darf eine Freiheitsstrafe nicht voll­
zogen werden. 
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(2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an einer 
Bestraften, die schwanger ist oder entbunden hat, 
ist bis zum Ablauf der achten Woche nach der Ent­
bindung und darüber hinaus so lange auszusetzen, 
als sich das Kind in ihrer Pflege befindet, höchstens 
aber bis zum Ablauf eines Jahres nach der Entbin­
dung. Die Freiheitsstrafe kann jedoch vollzogen 
werden, wenn es die Bestrafte verlangt. -

(3) Auf Verlangen des Standeskörpers ist der 
Vollzugeiner Freiheitsstrafe an Wehrpflichtigen, 
die Präsenzdienst leisten, und 'im Fall eines Einsat­
zes des Bundesheeres (§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
1978) oder der unmittelbaren Vorbereitung eines 
solchen Einsatzes aucb an anderen Soldaten auszu­
setzen. Auf Verlangen des Bundesministers für 
Inneres ist auch der Vollzug einer Freiheitsstrafe an 
Personen, die Zivildienst leisten, auszusetzen. 

Aufschub und Unterbrechung des 
Strafv'ollzuges 

§ 54 a, (1) Auf Antrag des Bestraften kann aus 
wichtigem Grund der Strafvollzug aufgeschoben 
werden, insbesondere. wenn 

1. durch den sofortigen Vollzug der Freiheits­
strafe die Erwerbsmöglichkeit des Bestraften 
oder der notwendige Unterhalt der ihm 
gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen gefährdet würde oder 

2. dringende Familienangelegenheiten zu ord­
nen sind. 

(2) Auf Antrag des Bestraften kann aus wich­
tigem Grund (Abs. 1) auch die Unterbrechung des 
Vollzuges der Freiheitsstrafe bewilligt werden. Die 
Zeit der Unterbrechung des Strafvollzuges ist nicht 
in die Strafzeit einzurechnen. 

(3) Ein Aufschub oder eine Unterbrechung des 
Strafvollzuges ist dem Bestraften auf Antrag für die 
Dauer von mindestens sechs Monaten zu bewilli­
gen, wenn er während der letzten sechs Monate 
schon ununterbrochen sechs Wochen wegen einer 
von einer Verwaltungs behörde verhängten Strafe in 
Haft war. 

(4) Der Aufschub oder die Unterbrechung des 
Vollzuges der Freiheitsstrafe ist zu widerrufen, 
wenn begründete Sorge besteht, daß sich der 
Bestrafte dem Strafvollzug durch Flucht entziehen 
werde. 

Vollstreckung von Geldstrafen 

§ 54 b. (1) Rechtskräftig verhängte Geldstrafen 
oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen 
sind zu vollstrecken. 

(2) Soweit eine Geldstrafe uneinbringlich ist oder 
dies mit Grund anzunehmen ist, ist die dem ausste­
henden Betrag entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe 
zu vollziehen. Der Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
hat zu unterbleiben, soweit die ausstehende Geld-

strafe erlegt wird. Darauf ist in der Aufforderung 
zum Strafantritt hinzuweisen. 

(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen 
Gründen die unverzügliche Zahlung nicht zuzumu­
ten ist, hat die Behörde auf Antrag einen angemes­
senen Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen. 

§ 54 c. Gegen die Entscheidung über Anträge auf 
Aufschub oder Unterbrechung des Strafvollzuges 
(§ 54 a) oder auf Zahlungserleichterungen (§ 54 b 
Abs. 3) ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Kosten des Vollzuges von Frei­
heitsstrafen 

.§ 54 d. (1) Häftlinge haben für jeden Hafttag 
einen Beitrag zu den Kosten des Vollzuges in der 
im Strafvollzugsgesetz für Strafgefangene vorgese­
henen Höhe zu leisten. Eine solche Verpflichtung 
entfällt für jeden Tag, an dem der Häftling iin 
Interesse einer Gebietskörperschaft nützliche 
Arbeit leistet. 

(2) Der Kostenbeitrag ist nach Beendigung des 
Vollzuges durch Bescheid, im Fall des Vollzuges in 
einem gerichtlichen ,Gefangenenhaus oder einer 
Strafvollzugsanstalt durch Bescheid des V ollzugs­
gerichtes vorzuschreiben, wenn er nicht ohne wei­
teres geleistet wird oder offenkundig uneinbring­
lich ist. Der Kostenbeitrag ist nach den Bestimmun­
gen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes über 
die Einbringung von Geldleistungen, im Falle der 
Vorschreibung durch das Vollzugsgericht nach den 
für die Einbringung gerichtlic,h festgesetzter 
Kostenbeiträge geltenden Bestimmungen, einzu­
treiben. 

(3) Die Kostenbeiträge fließen der Gebietskör­
perschaft zu, die den Aufwand für den Strafvollzug 
zu tragen hatte." 

15. Nach § 54 d wird folgende Überschrift einge­
fügt: 

"IV. TEIL 

Straftilgung, besondere Verfahrensvorschriften, 
Verfahrenskosten" 

16. In der Überschrift zu § 58 entfallen die 
Worte "das Verfahren gegen". 

17. § 58 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Über Jugendliche, die zur Tatzeit das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, .~arf 
eine Freiheitsstrafe nicht verhängt werden. Uber 
andere Jugendliche darf eine Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen verhängt werden; wenn dies aus 
)Jesonderen Gründen geboten ist; der Vollzug einer 
Ersatzfreiheitsstrafe, die gleichfalls zwei Wochen 
nicht übersteigen darf, wird dadurch nicht 
berührt." 
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18. Der bisherige § 59 erhält die Absatzbezeich­
nung 1; folgende Abs. 2 bis 4 werden angefügt: 

,,(2) Der Befragung durch Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes oder der Vernehmung 
durch die Behörde eines wegen des Verdachtes 
einer Verwaltungsübertretung festgenommenen 
Jugendlichen ist auf sein Verlangen ein gesetzlicher 
Vertreter, ein Erziehungsberechtigter oder ein Ver­
treter des Jugendwohlfahrtsträgers, der Jugendge­
richtshilfe oder der Bewährungshilfe beizuziehen, 
sofern damit keine unangemessene Verlängerung 
der Anhaltung verbunden wäre. 

(3) Ein jugendlicher Beschuldigter kann zu 
mündlichen Verhandlungen zwei an der Sache 
nicht beteiligte Personen seines Vertrauens beizie­
hen. 

(4) Jugendliche sind über ihr Recht gemäß Abs. 2 
nach der Festnehmung, über ihr Recht . gemäß 
Abs.3 in der Ladung zu belehren." 

19. Der Abs. 2 des § 62 wird aufgehoben; die 
Absatzbezeichnung ,,(1)" entfällt. 

20. Der § 63 wird ~ufgehoben. 

21. § 64 Abs. 4 und 5 lauten: 

,,(4) Von der Eintreibung der Kostenbeiträge 
(Abs. 1 und § 54 d) und der Barauslagen ist abzuse-

hen, wenn mit Grund angenommen werden darf, 
daß dies erfolglos wäre. 

(5) Die §§ 14 und 54 b Abs. 1 sind sinngemäß 
anzuwenden." 

22. § 67 lautet: 

"Vollziehung 

§ 67. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut." 

23. § 68 wird aufgehoben. 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in 
Kraft. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes anhängige Verfahren sind nach diesem· 
Bundesgesetz weiterzuführen. 

(3 ) Vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
verhängte Hausarreststrafen oder Freiheitsstrafen 
über Jugendliche, die nicht dem § 58 Abs. 2 VStG 
in der Fassung dieses Bundesgesetzes entsprechen, 
sind nicht zu vollziehen. 

ArtikellII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 1st 
die Bundesregierung betraut. 

Ents chlie ßurtg 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß die 
Strafe, wenn sie mittels Anonymverfügung ver­

. hängt wird, jeweils das eineinhalbfache der für die 
Ahndung mittels Organstrafverfügung vorgesehe­
nen Geldstrafe keinesfalls übersteigt. 
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